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Schon Qus dieſer ganz kurzen Darſtellung der Perſonal⸗Ein⸗

kommenſteuer kann erſehen werden, daſs nun viele Qaus unſerem
Stande, welche bisher von der Einkommenſteuer befreit . dazu
verhalten werden können. Denn früher durften alle Einkünfte, we
ereits beſteuert . wie der Reinertrag der Grundſtücke, die
Zinſen Qus ereits beſteuerten Staatsſchuldverſchreibungen QAus
der Fatierung wegbleiben, nun, nach dem Geſetze unterliegen
Einkünfte Qus beſteuerten jecten gleichfalls der Einkommenſteuer.

atute von katholiſchen Büchervereinen.
Von Michael 1e Cooperator in (Niederöſterreich)

trug mich ſchon längere Zeit mit dem Gedanken, einen
Bücherverein für unſere Pfarre V gründen. Angeeifert durch den
gute Einfluſs ſchon beſtehender Büchervereine in anderen rten,
etzte ich mich ſofort U Schreibtiſch und verfaſste die nothwendigen
Statuten nach dem Muſter der Büchervereins⸗Statuten, ſowie ich
ſie geleſen ＋ Im „Correſpondenzblatt für den katholiſchen Clerus
Oeſterreichs“, Hirtentaſche, 1895, Nr 4, 123, und in Johann
Langthalers „Wegweiſer bei Einrichtung katholiſcher Pfarrbibliotheken“
PAS Linz, Haslinger 1895 oll Iſer ſammelte ich Außer meiner
Unterſchrift noch vier andere Unterſchriften, beſorgte die nöthigen Ab
ſchriften der atuten und die Stempel und ſandte ſofor das ganze
Bündel iR Wege der Bezirkshauptmannſchaft die niederöſterreichiſche
Statthalterei. Siegesgewiſs, in einem Onda die atuten bewilligt
zurückzuerhalten, machte ich mich daran, die weiteren Schritte für
Beſchaffung von Büchern zu thun, ma ogar Schulden, natürlich
auf Rechnung des ohnehin bald in ＋A tretenden Büchervereines 20

Doch lehe wie war ich enttäuſcht, als ich eines ſchönen age von
der Statthalterei meine eingeſchickten Qtuten zurückbekam und darin
ſah,‚ daſs der Bücherverein unterſag ſei, da die atuten geſetzwidrig
elen Wem war dies unangenehmer als mir, nachdem ich ſah daſs
vieles Uhen umſonſt ſei und zudem meine Abſicht, die Vergrößerung
einer mn der Gemeinde beſtehenden, mit unrechten Büchern Aus
geſtatteten Bibliothek verhindern, wieder für eine geraume Zeit
hinausgeſchoben war. nahm das Vereinsgeſetz vom Jahre 1867
zur Hand und entdeckte wirklich einige Kleinigkeiten, die mn meinen
atuten fehlten, muſste alſo die Sache wieder von vorne beginnen,
verbeſſerte und ließ von einem Fachmanne meine atuten verbeſſern,

ſie wieder die Statthalterei einzuſchicken. Nach vier Wochen
0 ich die Genehmigung der Statthalterei mM den Händen.

etzt fragt * ſich wie * ommt, daſs doch die von mir das
erſtemal enützten atuten Aus dem Correſpondenzblatt und Qus
Langthalers egweiſer chon wiederholtenmalen bewilligt worden
ſind Das hat ſeinen Grund darin, weil manche Beamte der att:
halterei atuten, ohne ſie durchzuſehen, dann bewilligen, enn dabei
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daſs dieſe eingeſandten Statuten laut Zahl und atum einem

Büchervereine ſchon bewilligt worden ſind. Es wird jedenfalls gutſein, bei jedesmaliger Einſendung von Statuten immer Zahl und
Qatum der Bewilligung derſelben Statuten eines anderen Ortes
zuführen ImPm übrigen kann ſich jeder Mitbhruder bei Neugründungeines Büchervereines die folgenden Statuten mit ruhiger Miene
halten, da ihnen wirklich kein I⸗tüpferl mehr

Atlillten dos hatholiſchen Büchervereines“ II Chaha N.-Oe.)
Der Name des Vereines iſt „katholiſcher Bücherverein“,

der Verein hat ſeinen Sitz In Thaya 27
Der we des Vereines iſt, eine Sammlung anerkannt guterI  er Uſtande zu bringen und ſie dem zugänglich zu machen, Aum

PS vor dem Verderbnis er Leſung zu bewahren.
5. Dieſe ufgabe wird gelöst, heils urch freiwillige Beiträge

Ute Büchern und Zeitſchriften, theils durch Anſchaffungen aus dem
Vereinsvermögen.

Das Vereinsvermögen ird gebildet Aus freiwilligen Geldſpenden
für den Vereinszweck und den jährlichen Beiträgen der Mitglieder.

Q.  edes itglie 30 jährlich kr. als Vereinsbeitrag oder
25 kr als Ausnahmsbeitrag. Wer einen namhaften Beitrag guten
Büchern und Zeitſchriften oder eine Geldſpende von mindeſtens widmet,
wird von der Vollverſammlung des Vereines zum Ehrenmitglied rnannt

V  edes itglie kann alle acht Tage ein Buch aus der Vereins-⸗
bücherei entlehnen, darf S nach Belieben, doch nicht länger als ein Viertel
jahr behalten und haftet für ＋

E

Alle Mitglieder haben das Recht, der Vollverſammlung theil⸗
zunehmen und daſelb dem Vereine förderliche Anträge ʒu ſtellen.

Die Leitung des Vereines beſorgt ein von der Vollverſamm⸗
lung der Vereinsmitglieder gewählter Ausſchuß, der aus dem Vorſtande,
deſſen

VV Stellvertreter und drei Ausſchußmitgliedern eſteh

er Vorſtand, der immer ein katholiſcher Prieſter ſein muſs,
überwacht die Auswahl der Bücher und Zeitſchriften, ſo daſs die In:
reihung derſelben von ſeiner Gutheißung abhängt. Er vertritt den Verein
nach außen und unterzeichnet mit noch einem Ausſchußmitglied alle Aus  —  2
fertigungen und Bekanntmachungen des Vereines. In ſeiner Verhinderung
gehen alle Rechte und Pflichte an ſeinen Stellvertreter über.

Die Ausſchußmitglieder tehen un Führung der Vereinsangelegen⸗
heiten dem Vorſtande zur Seite, entſcheiden mit ihm über die Aufnahme
der Mitglieder und beſorgen für den Verein die laufenden Geſchäfte. Vor
der Conſtituierung des Ausſchuſſes nimmt der Proponent die Mitglieder
auf Zur Giltigkeit eines Beſchluſſes iſt die Anweſenheit von mindeſtens
vier Ausſchußmitgliedern und die abſolute Stimmenmehrheit des ver:
ſammelten Ausſchuſſes erforderlich. Bei Stimmengleichheit entſcheidet der
Vorſtand.
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8 Für die mit Ende de Jahres abzuſchließende Rechnung iſt
die Anweſenheit ſämmtlicher Mitglieder des Ausſchuſſes erforderlich. Bei
einer zweiten zu dieſem wecke anberaumten Verſammlung Und Sitzung
des Ausſchuſſes kann der Ausſchuß ohne Rückſicht auf die Zahl der Theil⸗
nehmer Beſchluſs faſſen

1461 Die alljährlich vom Ausſchuſſe einzuberufende Vollverſamm⸗
lung entſcheidet

a über die Wahl oder Wiederbeſtätigung des Ausſchuſſes;
5 u  3  ber die rüfung der Rechnungen;
. U  ber die Aenderung der Statuten;
d) über die Ernennung Ehrenmitgliedern.
K5  Die Vollverſammlung iſt bei Anweſenheit 20 Mitgliedern He⸗

chluſsfähig. Wird eine Vollverſammlung Beſchluſsunfähigkeit ver.
tagt, iſt die nächſte, binnen Tagen einzuberufende Verſammlung
bezüglich derſelben Tagesordnung an keine Mitgliederzahl gebunden.

Eine außerordentliche Generalverſammlung iſt über Beſchluſs de
u

uſſes oder über motiviertes Verlangen mindeſtens zehn Mit⸗
gliedern binnen 14 Tagen einzuberufen.

Die Entſcheidungen in der Vollverſammlung erfolgen durch
infache Stimmenmehrheit, ein Antrag aber auf Aenderung oder Auflöſung
des Vereines kann UL durch Zweidrittel⸗Majorität entſchieden werden.

— Streitigkeiten, die aus den Vereinsverhältniſſen entſtehen und
Urch den Vereinsausſchuß nicht geſchlichtet werden können, bverden von
einem Schiedsgerichte beglichen, für welches jeder Theil einen Vertreter
4 teſe zwei wählen ſich einen dritten orſtand. Können ſich
die Schiedsrichter über die Wahl des Vorſtandes nich einigen, 0 ent⸗
cheidet über den hiezu Vorgeſchlagenen das 083 Qs Schiedsgericht faſst
ſeine Beſchlüſſe nit abſoluter Majorität. Bei Stimmengleichheit entſcheidet
die Stimme des Obmannes. Der ſchiedsgerichtlichen Entſcheidung haben
ſich beide Theile zu ügen und ieſelbe iſt jede anderweitige Berufung
unzuläſſig.

Im Falle der Auflöſung des Vereines en die geſpendeten
Bücher an die Spender zurück; die aus dem Vereinsvermögen angeſchafften
Bücher und etwa vorhandenes Barvermögen werden Eigenthum der Kirche
Thaya. Die Auflöſung des Vereines rfolgt über Beſchluſs der General—
verſammlung oder wenn die Zahl der Mitglieder auf echs herabſinken E

44562
Die Statthalterei findet die mit der Eingabe de Dräs. Mai

1896 angezeigte Bildung des „katholiſchen Büchervereines in Thaya“ nich 3unterſagen.
Wien, am Juni

Von der Statthalterei.
In Vertretung: R u


